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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

Heute neu: 

1. UWG: transparente Information bei Gewinnspiel mit Werbecharakter  
Urteil 14.04.2011, I ZR 50/09  

2. UrhG: Rechte des Datenbankherstellers  
Urteil 01.12.2010, I ZR 196/08  

3. UrhG: Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten  
Urteil 28.10.2010, I ZR 18/09  

4. BGB, RBerG: Ermächtigung zur Geltendmachung von Ausgleichsansprü-
chen  
Urteil 12.04.2011, II ZR 197/09  

5. AufenthG: Prognose bei Abschiebungshaft unter drei Monaten  
Beschluss 11.05.2011, V ZB 265/10  

6. GBO: Nachweispflichten bei Grundbucheintragung der GbR  
Beschluss 28.04.2011, V ZB 194/10  

7. WEG: nachträglicher Einbau einer Videoanlage im gemeinschaftlichen 
Klingeltableau  
Urteil 08.04.2011, V ZR 210/10  

8. BGB: eingeschränkte Möglichkeit der Mängelbeseitigung  
Urteil 05.05.2011, VII ZR 28/10  

9. BGB: Klauseln in von Beratern vermittelten Hausbauverträgen  
Urteil 05.05.2011, VII ZR 181/10  

10. InsO: harte Patronatserklärung der Muttergesellschaft  
Urteil 19.05.2011, IX ZR 9/10  

11. GWB, VOB/A: Überprüfung der Gleichwertigkeit einer Angebotsvariante 
durch die Vergabestelle  
Beschluss 23.03.2011, X ZR 92/09  

12. BGB, HausratsVO: Haushaltsgegenstände im Alleineigentum eines Ehe-
gatten  
Urteil 11.05.2011, XII ZR 33/09  

13. ZPO, BGB: Abänderung einer Jugendamtsurkunde über den Kindesun-
terhalt  
Urteil 04.05.2011, XII ZR 70/09  

14. StGB: Anordnung der Fortdauer der Maßregelvollstreckung  
Beschluss 23.05.2011, 5 StR 394/10  

15. StGB: Anordnung der Fortdauer der Maßregelvollstreckung  
Beschluss 23.05.2011, 5 StR 474/10  

Urteile und Beschlüsse: 
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1. UWG: transparente Information bei Gewinnspiel mit Werbecharakter  
Urteil 14.04.2011, I ZR 50/09  

UWG § 4 Nr. 5 

Die auf einer Teilnahmekarte für ein Gewinnspiel unter der Rubrik "Telefonnum-
mer" enthaltene Angabe  

Zur Gewinnbenachrichtigung und für weitere interessante telefonische Angebote 
der ... GmbH aus dem Abonnementbereich, freiwillige Angabe, das Einverständnis 
kann jederzeit widerrufen werden  

genügt nicht dem Transparenzgebot des § 4 Nr. 5 UWG.  

 
 
2. UrhG: Rechte des Datenbankherstellers  
Urteil 01.12.2010, I ZR 196/08  

UrhG § 87a Abs. 1 Satz 1, § 87b Abs. 1 Satz 1 und 2 

a) Geben Dritte über eine Eingabemaske Daten in eine Datenbank ein, sind die 
Kosten für die Software, mit der die Daten für Zwecke der Datenbank erfasst und 
dargestellt werden, eine Investition im Sinne des § 87a Abs. 1 Satz 1 UrhG zur Be-
schaffung und Darstellung der Datenbankelemente und keine Kosten der Datener-
zeugung. Entsprechendes gilt für die Kosten der Überprüfung der von Dritten ein-
gegebenen Daten auf ihre Eignung für Zwecke der Datenbank. b) Ein Anteil von 
zehn Prozent des Datenvolumens der gesamten Datenbank erfüllt nicht die Voraus-
setzungen, die an einen nach dem Umfang wesentlichen Teil der Datenbank im 
Sinne des § 87b Abs. 1 Satz 1 UrhG zu stellen sind. c) Für die Übernahme eines 
nach der Art wesentlichen Teils der Datenbank im Sinne von § 87b Abs. 1 Satz 1 
UrhG ist es nicht erforderlich, dass diejenigen Elemente übernommen werden, die 
die Struktur der Datenbank ausmachen. d) Für den Eingriff in die Rechte des Da-
tenbankherstellers nach § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG reicht es aus, dass die Entnah-
mehandlungen darauf gerichtet sind und im Fall ihrer Fortsetzung dazu führen 
würden, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen 
Teil zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben.  

 
 
3. UrhG: Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten  
Urteil 28.10.2010, I ZR 18/09  

LUG § 8 Abs. 3, KUG § 10 Abs. 3, UrhG § 8 Abs. 2 Satz 2 

a)Bis zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 konnten 
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zwar Nutzungsrechte für noch nicht bekannte Nutzungsarten wirksam eingeräumt 
werden. Dies setzte allerdings eine eindeutige Erklärung des Berechtigten hinsicht-
lich der Einräumung solcher Nutzungsrechte oder eine angemessene Beteiligung 
des Berechtigten an den Erlösen aus deren Verwertung voraus. Auch die Einräu-
mung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten an Filmwerken durch 
Filmurheber an Filmhersteller war nur unter dieser Voraussetzung wirksam.  

b)Von einer eindeutigen Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung 
von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten konnte nach der bis 
zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 geltenden Rechts-
lage nur ausgegangen werden, wenn die Vertragspartner eine solche Rechtsein-
räumung ausdrücklich erörtert und vereinbart und damit erkennbar zum Gegen-
stand von Leistung und Gegenleistung gemacht haben. Dafür reicht es regelmäßig 
nicht aus, dass die Vertragspartner pauschal auf Tarifordnungen oder Tarifverträge 
Bezug genommen haben, die unter anderem eine solche Rechtseinräumung vorse-
hen.  

c)Ein Miturheber ist bei Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts nach § 8 
Abs. 2 Satz 2 UrhG berechtigt, Auskunftserteilung und Rechnungslegung allein an 
sich selbst zu verlangen. Die Feststellung der Schadensersatzpflicht kann ein Mi-
turheber bei Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts nach § 8 Abs. 2 Satz 2 
UrhG nur zugunsten aller Miturheber beanspruchen.  

 
 
4. BGB, RBerG: Ermächtigung zur Geltendmachung von Ausgleichsansprü-
chen  
Urteil 12.04.2011, II ZR 197/09  

BGB § 134; RBerG Art. 1 § 1 Abs. 1 

Wurde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts von drei der ca. 200 Kommanditisten 
eines geschlossenen Immobilienfonds in Form einer Publikums-KG gegründet, um 
nach dem Beitritt weiterer sanierungsbereiter Kommanditisten der in wirtschaftli-
che Schwierigkeiten geratenen KG u.a. deren Ausgleichsansprüche aus § 426 Abs. 
1 und 2 BGB gegen sanierungsunwillige Kommanditisten einzuziehen, so ist die in 
ihrem Gesellschaftsvertrag erteilte Ermächtigung zur gerichtlichen Geltendma-
chung dieser Ansprüche wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG gemäß § 
134 BGB nichtig.  

 
 
5. AufenthG: Prognose bei Abschiebungshaft unter drei Monaten  
Beschluss 11.05.2011, V ZB 265/10  
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AufenthG § 62 Abs. 2 Satz 4 

Auch wenn der Haftrichter Abschiebungshaft für einen Zeitraum von weniger als 
drei Monaten anordnet, muss er eine Prognose darüber treffen, ob die Abschiebung 
bei realistischer Betrachtung innerhalb dieser Zeit erfolgen kann.  

 
6. GBO: Nachweispflichten bei Grundbucheintragung der GbR  
Beschluss 28.04.2011, V ZB 194/10  

GBO §§ 20, 47 Abs. 2 Satz 1 

Erwirbt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Grundstücks- oder Woh-
nungseigentum, reicht es für die Eintragung des Eigentumswechsels in das Grund-
buch aus, wenn die GbR und ihre Gesellschafter in der notariellen Auflassungsver-
handlung benannt sind und die für die GbR Handelnden erklären, dass sie deren 
alleinige Gesellschafter sind; weiterer Nachweise der Existenz, der Identität und 
der Vertretungsverhältnisse dieser GbR bedarf es gegenüber dem Grundbuchamt 
nicht.  

 
7. WEG: nachträglicher Einbau einer Videoanlage im gemeinschaftlichen 
Klingeltableau  
Urteil 08.04.2011, V ZR 210/10  

WEG §§ 22 Abs. 1, 14 Nr. 1 

Der nachträgliche Einbau einer Videoanlage im gemeinschaftlichen Klingeltableau 
kann gemäß § 22 Abs. 1 WEG verlangt werden, wenn die Kamera nur durch Betä-
tigung der Klingel aktiviert wird, eine Bildübertragung allein in die Wohnung er-
folgt, bei der geklingelt wurde, die Bildübertragung nach spätestens einer Minute 
unterbrochen wird und die Anlage nicht das dauerhafte Aufzeichnen von Bildern 
ermöglicht.  

Die theoretische Möglichkeit einer manipulativen Veränderung der Anlage recht-
fertigt nicht die Annahme einer über das Maß des § 14 Nr. 1 WEG hinausgehenden 
Beeinträchtigung. Ein Nachteil liegt erst vor, wenn eine Manipulation aufgrund der 
konkreten Umstände hinreichend wahrscheinlich ist.  

 
8. BGB: eingeschränkte Möglichkeit der Mängelbeseitigung  
Urteil 05.05.2011, VII ZR 28/10  

BGB § 633 

Ist die Mängelbeseitigung nur auf eine bestimmte Weise möglich, ist der Unter-
nehmer verpflichtet, diese vorzunehmen. Der Besteller kann ein dieser Verpflich-
tung nicht entsprechendes und damit untaugliches Angebot von vornherein zu-
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rückweisen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 
27/00, BGHZ 149, 289, 293).  

 
 
9. BGB: Klauseln in von Beratern vermittelten Hausbauverträgen  
Urteil 05.05.2011, VII ZR 181/10  

BGB §§ 305c Abs. 2, 307 Abs. 1 Bf., Ci., 308 Nr. 7 Buchst. a 

a)Eine Klausel in von Verkaufsberatern vermittelten Verträgen über den Hausbau, 
wonach der Unternehmer einen Antrag des Bestellers innerhalb eines Monats nach 
dessen Unterzeichnung des Vertragsformulars annehmen kann, ist so zu verstehen, 
dass für die Fristberechnung das im Vertragsformular eingetragene Datum maßge-
bend ist. Auf das tatsächliche Datum der Unterzeichnung kommt es nicht an.  

b)§ 649 Satz 3 BGB ist kein Leitbild für die Vereinbarung von Vergütungspau-
schalen im Falle einer freien Kündigung.  

c)Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmers enthaltene Vergü-
tungspauschalierung auf 15 % des Teilbetrags aus dem Gesamtpreis, der auf den 
Teil der Leistungen entfällt, die der Unternehmer bis zu einer freien Kündigung 
noch nicht ausgeführt hat, ist unwirksam, wenn die Berechnung dieses Vergü-
tungsteils von der Berechnung der Vergütung für erbrachte Leistungen abhängt 
und diese unklar geregelt ist.  

 
 
10. InsO: harte Patronatserklärung der Muttergesellschaft  
Urteil 19.05.2011, IX ZR 9/10  

InsO § 130 Abs. 2 

Eine an den Gläubiger gerichtete harte Patronatserklärung der Muttergesellschaft 
beseitigt weder die objektive Zahlungsunfähigkeit der Tochtergesellschaft noch die 
darauf bezogene Kenntnis des Gläubigers.  

 
11. GWB, VOB/A: Überprüfung der Gleichwertigkeit einer Angebotsvariante 
durch die Vergabestelle  
Beschluss 23.03.2011, X ZR 92/09  

VOB/A 2009 § 13 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, BGB § 145, GWB § 97 Abs. 1, VOB/A 
2009 § 13 Abs. 2 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung eines Hauptangebots deckt regelmäßig auch 
mit eingereichte Nebenangebote, wenn die vom Auftraggeber festgelegten und von 
der einschlägigen Vergabe- und Vertragsordnung hierfür vorgesehenen Anforde-
rungen eingehalten sind.  
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GWB § 97 Abs. 1; VOB/A 2009 § 13 Abs. 2  

Die Beurteilung des Nachweises der Gleichwertigkeit einer angebotenen Variante 
durch die Vergabestelle ist im Schadensersatzprozess nur eingeschränkt daraufhin 
überprüfbar, ob sie sich in Anbetracht der auf eine transparente Vergabe im Wett-
bewerb gerichteten Zielsetzung des Gesetzes und der Vergabeund Vertragsordnun-
gen als vertretbar erweist.  

 
 
12. BGB, HausratsVO: Haushaltsgegenstände im Alleineigentum eines Ehegat-
ten  
Urteil 11.05.2011, XII ZR 33/09  

BGB §§ 1374, 1375, 1568 b, HausratsVO § 9 

a)Haushaltsgegenstände, die im Alleineigentum eines Ehegatten stehen, können im 
Haushaltsverfahren nicht (mehr) dem anderen Ehegatten zugewiesen werden und 
unterliegen dem Zugewinnausgleich (im Anschluss an Senatsurteil vom 17. No-
vember 2010 - XII ZR 170/09 - FamRZ 2011, 183).  

b)Sie unterfallen auch dann dem Zugewinnausgleich, wenn die Hausratsverteilung 
noch nach der bis zum 31. August 2009 geltenden HausratsVO durchgeführt wur-
de, sofern nicht ausnahmsweise eine anderweitige Zuweisung im Hausratsverfah-
ren vorgenommen wurde (im Anschluss an BGHZ 89, 137 = FamRZ 1984, 144 
und Senatsurteile BGHZ 113, 325 = FamRZ 1991, 1166 sowie vom 24. Oktober 
1990 - XII ZR 101/89 - FamRZ 1991, 43).  

 
 
13. ZPO, BGB: Abänderung einer Jugendamtsurkunde über den Kindesunter-
halt  
Urteil 04.05.2011, XII ZR 70/09  

BGB § 1603 Abs. 2, ZPO §§ 323 Abs. 1, 4; 522 Abs. 1 bis 3 

a)Für die Abänderung einer Jugendamtsurkunde über den Kindesunterhalt ist in 
Verfahren, die vor dem 1. September 2009 eingeleitet wurden, die Abänderungs-
klage nach § 323 Abs. 4 ZPO zulässig.  

b)Die vom Unterhaltsberechtigten begehrte Abänderung einer einseitig erstellten 
Jugendamtsurkunde setzt keine Änderung der ihr zugrunde liegenden Umstände 
voraus. Im Rahmen eines Abänderungsbegehrens durch den Unterhaltspflichtigen 
ist hingegen die Wirkung eines in der Urkunde liegenden Schuldanerkenntnisses 
zu berücksichtigen, was geänderte Umstände seit Abgabe des Schuldanerkenntnis-
ses voraussetzt (im Anschluss an das Senatsurteil vom 3. Dezember 2008 - XII ZR 
182/06 - FamRZ 2009, 314 und den Senatsbeschluss vom 14. Februar 2007 - XII 
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ZB 171/06 - FamRZ 2007, 715).  

c)Die Erstausbildung gehört zum eigenen Lebensbedarf des Unterhaltspflichtigen, 
den dieser grundsätzlich auch bei gesteigerter Unterhaltspflicht gegenüber minder-
jährigen Kindern vorrangig befriedigen darf (im Anschluss an das Senatsurteil vom 
15. Dezember 1993 - XII ZR 172/92 - FamRZ 1994, 372).  

d)Auch der betreuende Elternteil i. S. von § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB kann ein an-
derer leistungsfähiger Verwandter i. S. von § 1603 Abs. 2 Satz 3 BGB sein. Dem 
barunterhaltspflichtigen Elternteil kann der angemessene Selbstbehalt belassen 
bleiben, wenn der Kindesunterhalt von dem betreuenden Elternteil unter Wahrung 
dessen angemessenen Selbstbehalts gezahlt werden kann und ohne seine Beteili-
gung an der Barunterhaltspflicht ein erhebliches finanzielles Ungleichgewicht zwi-
schen den Eltern entstünde (im Anschluss an das Senatsurteil vom 31. Oktober 
2007 - XII ZR 112/05 - FamRZ 2008, 137).  

 
 
14. StGB: Anordnung der Fortdauer der Maßregelvollstreckung  
Beschluss 23.05.2011, 5 StR 394/10  

StGB § 2 Abs. 6, § 67d Abs. 3 Satz 1 

In Fällen, in denen die erstmalige Unterbringung eines Verurteilten in der Siche-
rungsverwahrung wegen Taten angeordnet wurde, die vor Inkrafttreten des Geset-
zes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen schweren Straftaten vom 26. 
Januar 1998 (BGBl I 160) begangen worden waren, darf die Fortdauer der Maßre-
gelvollstreckung über zehn Jahre hinaus auf der Grundlage der bis zu einer Neure-
gelung, längstens bis 31. Mai 2013 weiter anwendbaren Vorschrift des § 67d Abs. 
3 Satz 1 StGB i.V.m. § 2 Abs. 6 StGB nur noch angeordnet werden, wenn eine 
hochgradige Gefahr schwerster Gewaltoder Sexualstraftaten aus konkreten Um-
ständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist und 
dieser an einer psychischen Störung im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter (ThUG) lei-
det; andernfalls ist die Maßregel - spätestens mit Wirkung zum 31. Dezember 2011 
- für erledigt zu erklären (BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2365/09 u.a.).  

 
 
15. StGB: Anordnung der Fortdauer der Maßregelvollstreckung  
Beschluss 23.05.2011, 5 StR 474/10  

StGB § 2 Abs. 6, § 67d Abs. 3 Satz 1 

In Fällen, in denen die erstmalige Unterbringung eines Verurteilten in der Siche-
rungsverwahrung wegen Taten angeordnet wurde, die vor Inkrafttreten des Geset-
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zes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen schweren Straftaten vom 26. 
Januar 1998 (BGBl I 160) begangen worden waren, darf die Fortdauer der Maßre-
gelvollstreckung über zehn Jahre hinaus auf der Grundlage der bis zu einer Neure-
gelung, längstens bis 31. Mai 2013 weiter anwendbaren Vorschrift des § 67d Abs. 
3 Satz 1 StGB i.V.m. § 2 Abs. 6 StGB nur noch angeordnet werden, wenn eine 
hochgradige Gefahr schwerster Gewaltoder Sexualstraftaten aus konkreten Um-
ständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist und 
dieser an einer psychischen Störung im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter (ThUG) lei-
det; andernfalls ist die Maßregel - spätestens mit Wirkung zum 31. Dezember 2011 
- für erledigt zu erklären (BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2365/09 u.a.).  

 

 

 
 


